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Regeste

Höhere Fachprüfung

Erwägungen

E. 1
Die Beschwerde wird gutgeheissen, der Entscheid der Vorinstanz vom 13. August 2009
wird aufgehoben und die Erstinstanz wird angewiesen, dem Beschwerdeführer ein neues
Notenblatt mit der Note 5.0 im Fach Diplomarbeit auszustellen und ihm das Diplom zum
Steuerexperten zu erteilen.

E. 2
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben.

E. 3
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

E. 4
Dieses Urteil geht an: den Beschwerdeführer (Einschreiben; Akten zurück) die Vorinstanz
(Ref-Nr. 122 / trp; Einschreiben; Akten zurück) Erstinstanz (Einschreiben; Akten zurück)
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